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Von folgenden Trägem wurden Hinweise/Anregungen gegeben: 

 

1. LGLN Aurich 09.07.2024 

2. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Aurich 23.07.2024 

3. Telekom AG 23.07.2024 

4. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie LBEG Hannover 23.07.2024 

5. Ostfriesische Landschaft 24.07.2024 

6. OOWV 25.07.2024 

7. Gewerbeaufsichtsamt Emden 02.08.2024 

8. Landkreis Aurich 07.08.2024 

 

 

Folgende Träger die antworteten, haben keine Bedenken oder Anregungen geäußert: 

9. IHK Emden 11.07.2024 

10. NLWKN Aurich 15.07.2024 
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Von folgenden Trägem wurden folgende Hinweise/Anregungen gegeben: 

 

1 LGLN Aurich 09.07.2024  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Zu dem oben genannten Bebauungsplan wird vom Ka-

tasteramt als Träger öffentlicher Belange folgende 

Stellungnahme abgegeben: 

Gegen den Bebauungsplan (bzw. die Änderung) beste-

hen keine Bedenken. 

Im Hinblick auf die vermessungs- und katastertechni-

sche Bescheinigung nach Absatz 41.3. W-BauGB 

(Rd.Erl. d. Nds. Soz. M. i. d. F. vom 18.04.96 

Nds.MinBI. Nr.21. S. 835) weise ich nachrichtlich 

noch auf folgendes hin: 

Bitte verwenden Sie den im Anhang aufgeführten Ver-

fahrensvermerk. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird beachtet. 

 

 

2 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und 

Verkehr Aurich 

23.07.2024  

Stellungnahme I Abwägungsvorschlag 

Das Plangebiet grenzt an die Südostseite der Bundes-

straße 436 (B436), deren Belange die NLStBV-GB 

Aurich vertritt. 

Gegen die o. a. Bauleitplanung bestehen seitens der 

NLStBV-GB Aurich keine grundsätzlichen Beden-

ken. Es sind jedoch die folgenden Belange zu berück-

sichtigen. 

Der südwestliche Teilgeltungsbereich befindet sich 

außerhalb einer Ortsdurchfahrt gemäß § 5 (4) Bun-

desfernstraßengesetz (FStrG). Mit Bezug auf § 9 (1) 

Nr. 1 FStrG ist hier die Bauverbotszone in einem Ab-

stand von 20 m zum Fahrbahnrand der B436 von jeg-

licher Bebauung freizuhalten. Dementsprechend bitte 

ich die Baugrenze mit einem Mindestabstand von 

20m zum Fahrbahnrand der Bundesstraße festzuset-

zen. Innerhalb der Bauverbotszone bitte ich zudem 

eine „Umgrenzung der Flächen, die von der Bebau-

ung freizuhalten ist“ gemäß der Planzeichenverord-

nung (PlanZV) zu ergänzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bauverbotszone wird in die Planzeichnung über-

nommen. 

 

 

 

Dieses Planzeichen wird für die Übernahme der Bau-

verbotszone nicht verwendet. Die Darstellung in der 

Planzeichnung ist eindeutig. 

 

Außerhalb der eben genannten Ortsdurchfahrt im 

Zuge der B436 dürfen keine Zufahrten an die Bun-

desstraße angebunden werden. Somit bitte ich für das 

Teilstück außerhalb der Ortsdurchfahrt einen durch-

gehenden „Bereich ohne Ein- und Ausfahrt“ gemäß 

PlanZV entlang der B 436 festzusetzen. Die verkehr-

liche Erschließung hat in diesem Teilbereich aus-

schließlich über die Gemeindestraße „Erikenweg“ zu 

erfolgen. Eine Ausnahme gilt für die vorhandene Zu-

fahrt zum Haus Nr. 243 (Flurstück 42/3). 

 

 

 

 

Die Hinweise werden beachtet, die Planzeichnung 

wird entsprechend redaktionell angepasst. 
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Aufgrund des Bestandsschutzes kann diese Zufahrt 

auch weiterhin für das Wohnhaus genutzt werden. 

Die verkehrliche Erschließung des Betriebsgeländes 

hat ausschließlich über den „Erikenweg“ zu erfolgen. 

Es wirken Verkehrslärmimmissionen der B436 auf 

das Plangebiet ein. Mit Bezug auf die textliche Fest-

setzung Nr. 7 werden diese Immissionen bereits be-

rücksichtigt. Ich weise dennoch darauf hin, dass der 

Straßenbaulastträger der B 436 von jeglichen Forde-

rungen (insbesondere Lärmschutz), die auf die o. a. 

Bauleitplanung zurückzuführen sind, freizustellen 

ist. 

Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug 

auf Ziffer 38.2 der Verwaltungsvorschriften zum 

BauGB um Übersendung einer Ablichtung der gülti-

gen Bauleitplanung. 

 

 

 

Die Hinweise werden beachtet, die Planzeichnung 

wird entsprechend redaktionell angepasst. 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird beachtet. 

 

 

3 Deutsche Telekom Technik GmbH 23.07.2024  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Tele-

kom genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungs-

berechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deut-

sche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevoll-

mächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesiche-

rung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 

entgegenzunehmen und dementsprechend die erfor-

derlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 

Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsli-

nien der Telekom. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Be-

schädigungen der vorhandenen Telekommunikati-

onslinien vermieden werden und aus betrieblichen 

Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der ungehin-

derte Zugang zu den Telekommunikationslinien je-

derzeit möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass 

sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten 

über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung 

vorhandenen Telekommunikationslinien der Tele-

kom informieren (Internet: https://trassenauskunftka-

bel.telekom.de oder per Email: Planaus-

kunft.Nord@telekom.de). Die Kabelschutzanwei-

sung der Telekom ist zu beachten. 

 

 

 

 

Die Ausführungen betreffen nicht direkt den Bebau-

ungsplan, sondern die Erschließung. Die Hinweise 

werden im Zuge von Erschließungs- und Baumaßnah-

men beachtet. 

 

 

 

4 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie LBEG 23.07.2024  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Be-

lange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende Hin-

weise: 

 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
mailto:Planauskunft.Nord@telekom.de1
mailto:Planauskunft.Nord@telekom.de1
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Hinweise 

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen 

erfolgen, verweisen wir für Hinweise und Informati-

onen zu den Baugrundverhältnissen am Standort auf 

den NIBIS® Kartenserver. Die Hinweise zum Bau-

grund bzw. den Baugrundverhältnissen ersetzen 

keine geotechnische Erkundung und Untersuchung 

des Baugrundes bzw. einen geotechnischen Bericht. 

Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchun-

gen sowie die Erstellung des geotechnischen Berichts 

sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbin-

dung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fas-

sungen erfolgen. 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen betreffen nicht direkt den Bebau-

ungsplan, sondern die Erschließung. Die Hinweise 

werden im Zuge der Erschließungsplanung beachtet. 

 

 

Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und 

Erdölaltverträgen für Sie relevant sind, beachten Sie 

bitte unser Schreiben vom 04.03.2024 (unser Zei-

chen: LID.4-L67214-07-2024-0001). 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Be-

lange haben wir keine weiteren Hinweise oder Anre-

gungen. 

 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögli-

che Konflikte gegenüber den raumplanerischen Be-

langen etc. ableiten und vorausschauend berücksich-

tigen zu können. Die Stellungnahme wurde auf Basis 

des aktuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfüg-

bare Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu 

interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf Vollstän-

digkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige 

nach weiteren Rechtsvorschriften und Normen erfor-

derliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligun-

gen oder objektbezogene Untersuchungen. 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

5 Ostfriesische Landschaft 24.07.2024  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Gegen die o.g. Bauleitpläne bestehen aus Sicht der ar-

chäologischen Denkmalpflege keine Bedenken. 

 

Sollten bei den vorgesehenen Bau- und Erdarbeiten 

archäologische Kulturdenkmale (Boden- und Bau-

denkmale) festgestellt werden, sind diese unverzüg-

lich der unteren Denkmalschutzbehörde oder uns zu 

melden. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Nie-

ders. Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978 (Nds. 

GVBI. S. 517) in der derzeitig gültigen Fassung, §§ 

13 und 14, wonach der Finder und der Leiter von Erd-

arbeiten verpflichtet sind, Bodenfunde anzuzeigen. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 

und im Zuge von Erschließungs- und Baumaßnahmen 

beachtet. 
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6 OOWV 25.07.2024  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Wir bedanken uns für die Übersendung der Unterlagen 

zum oben genannten Vorhaben und für die Beteiligung 

als Träger öffentlicher Belange. 

Nach Prüfung der Unterlagen nehmen wir wie folgt 

Stellung: 

Im Bereich des Plangebietes befinden sich Versor-

gungs- und Hausanschlussleitungen des OOWV. 

Wir bitten Sie sicherzustellen, dass die Leitungen we-

der mit einer geschlossenen Fahrbahndecke, außer in 

Kreuzungsbereichen, noch durch Hochbauten über-

baut werden. Außerdem ist eine Überpflanzung der 

Leitungen oder anderweitige Störung oder Gefährdung 

in ihrer Funktion auszuschließen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausführungen betreffen nicht direkt den Bebau-

ungsplan, sondern die Erschließung. Die Hinweise 

werden im Zuge von Erschließungs- und Baumaßnah-

men beachtet. 

 

Versorgungssicherheit 

Die entstehenden Grundstücke im Plangebiet können 

an unser Trinkwasserversorgungsnetz angeschlossen 

werden. Die notwendigen Rohrverlegungsarbeiten und 

Grundstücksanschlüsse können nur auf der Grundlage 

der Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit 

Wasser (AVBWasserV) des OOWV und unter Be-

rücksichtigung des Begleitvertrages für die Stadt 

durchgeführt werden. 

Bitte beachten Sie bzgl. der Mindestabstände zu Bau-

werken und Fremdanlagen sowie die Anforderungen 

an Schutzstreifen das DVGW Arbeitsblatt W 400-1. 

 

 

 

Die Ausführungen betreffen nicht direkt den Bebau-

ungsplan, sondern die Erschließung. Die Hinweise 

werden im Zuge von Erschließungs- und Baumaßnah-

men beachtet. 

 

Versorgungsdruck 

Der Versorgungsdruck in unserem Trinkwassernetz in 

der Umgebung des Plangebietes wird auch in Spit-

zenlastsituationen als komfortabel beurteilt. Daher 

wurde auf eine detailliertere Betrachtung der Auswir-

kungen durch das neue Plangebiet für diese Stellung-

nahme verzichtet. Der Versorgungsdruck erfüllt die 

Mindestanforderungen gemäß Regelwerk DVGW W 

400-1. 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Löschwasserversorgung 

Im Hinblick auf den der Stadt obliegenden Brand-

schutz (Grundschutz, NBrandSchG § 2) weisen wir 

ausdrücklich darauf hin, dass die Löschwasservorhal-

tung kein gesetzlicher Bestandteil der öffentlichen 

Wasserversorgung ist und nicht vertraglich auf den 

OOWV übertragen wurde. Eine Pflicht zur vollständi-

gen oder teilweisen Sicherstellung der Löschwasser-

versorgung über das öffentliche Trinkwasserversor-

gungsnetz besteht für den OOWV nicht. 

 

 

 

 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Wir weisen darauf hin, dass wir jegliche Verantwor-

tung ablehnen, wenn es durch Nichtbeachtung der vor-

stehenden Ausführung zu Verzögerungen oder Folge-

schäden kommt. Eventuelle Sicherungs- bzw. Umle-

gungsarbeiten können nur zu Lasten des Veranlassers 

oder nach den Kostenregelungen bestehender Verträge 

durchgeführt werden. 

Die Einzeichnung der Versorgungsanlagen in den an-

liegenden Plänen ist unmaßstäblich. Genauere Aus-

künfte gibt Ihnen gerne der Dienststellenleiter Herr 

Henkel unserer Betriebsstelle Aurich, Tel: 04948 

9180111, vor Ort an. 

 

 

 

 

Die Ausführungen betreffen nicht direkt den Bebau-

ungsplan, sondern die Erschließung. Die Hinweise 

werden im Zuge der Erschließungsplanung beachtet. 

 

Um eine effiziente Bearbeitung der Stellungnahmen 

sicherzustellen, bitten wir Sie uns Ihre Anfragen und 

Mitteilungen per E-Mail an: stellungnahmen-

toeb@oowv.de zu senden. 

 

 

 

7 Gewerbeaufsichtsamt Emden 02.08.2024  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Die vorgelegte Planung zum Bebauungsplan Nr. D 16 

„Hauptstraße“ der Stadt Wiesmoor habe ich zur 

Kenntnis genommen. 

Hinsichtlich der von hier aus zu betrachtenden Be-

lange des Immissionsschutzes ist die vorgelegte 

Schalltechnische Immissionsprognose Auftragsnum-

mer: 24050 der lux planung, Im Technologiepark 4, 

26129 Oldenburg vom 02.01.2024 nicht ausreichend. 

Hier wurden, wie auch der Aufgabenstellung entnom-

men werden kann, lediglich die Lärmimmissionen 

durch Verkehr ermittelt, nicht aber die Lärmimmissi-

onen der vorhandenen angrenzenden Gewerbegebiete. 

Zur Abgabe einer Stellungnahme ist eine Vervollstän-

digung der Unterlagen erforderlich. 

 

 

 

Für das gegenüberliegende Gewerbe- und Industriege-

biet liegt eine Schalltechnische Stellungnahme zur 6. 

Änderung des Bebauungsplanes C2 vor. Hier wurden 

Betriebsleiterwohnhäuser in Wohnhäuser (Mischge-

biete) umgewandelt. 

Dem Plangebiet D 16 gegenüberliegend befinden sich 

im planungsrechtlichen Industriegebiet auf der Nord-

seite der B 436 Wohngebäude, es schließt sich ein Bü-

rohaus und des Weiteren liegen hier noch Mitarbeiter-

stellplätze. Im Plangebiet D 16 befindet sich direkt ge-

genüberliegend lediglich eine Parkanlage.  

Erst weiter südlich schließen sich bestehende gemischte 

Nutzungen an. Diese gemischten Nutzungen liegen 

heute im unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 BauGB. 

Sie sind planungsrechtlich als Mischgebiet einzustufen 

und auf dieser Grundlage würden auch heute Genehmi-

gungen erteilt werden. 

Der Bebauungsplan D 16 setzt hier gemäß der Be-

standssituation ebenfalls Mischgebiete fest, die Art der 

Nutzung ändert sich somit nicht. Insofern verändert sich 

die Immissionssituation hinsichtlich der gegenüberlie-

genden gewerblichen Nutzung nicht. Die Gewerbebe-

triebe müssen bereits heute die gemischte (Wohn) Be-

bauung berücksichtigen. Der Bebauungsplan schränkt 

somit die bestehende gewerbliche Nutzung nicht weiter 

ein. Daher kann auch auf ein Schallgutachten zum Ge-

werbelärm verzichtet werden. 

 

 

mailto:stellungnahmen-toeb@oowv.de
mailto:stellungnahmen-toeb@oowv.de
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8 Landkreis Aurich 07.08.2024  

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Mit Schreiben vom 19.06.2024 teilten Sie mir mit, 

dass die Stadt Wiesmoor beabsichtigt, den Bebau-

ungsplan Nr. D 16 aufzustellen. Gleichzeitig gaben 

Sie mir die Gelegenheit bis zum 31.07.2024 eine Stel-

lungnahme abzugeben. 

Zu der Bauleitplanung nehme ich wie folgt Stellung: 

 

Wasser- und deichrechtliche Bedenken 

Aktuell besteht für das gegenständige Planungsgebiet 

keine wasserrechtliche Erlaubnis für die Ableitung 

des anfallenden Niederschlagswassers.  

 

Meiner Unteren Wasserbehörde ist die aktuelle Ent-

wässerungssituation nachzuweisen. Der Bestandsent-

wässerungsplan ist entsprechend vorzulegen und die 

Erlaubnis der Einleitung ist bei meiner Unteren Was-

serbehörde zu beantragen. 

Es ist zudem folgende textlichen Festsetzung mit auf-

zunehmen: 

Bei Baumaßnahmen, welche insgesamt eine Neuver-

siegelung > 100m2 aufweisen, ist eine Regenwasser-

rückhaltung vorzuhalten. Die Entwässerungsplanung 

ist bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises 

Aurich einzureichen und zu beantragen. 

Der Hinweis wird beachtet. Die Stadt Wiesmoor hat 

ein Fachbüro mit der Prüfung der Entwässerungssitua-

tion und der Erstellung eines Bestandsplanes beauf-

tragt. 

 

 

 

 

Der Hinweis wird beachtet, es wird eine entsprechende 

textliche Festsetzung in die Planunterlagen aufgenom-

men. 

Abfall- und bodenschutzrechtliche Belange 

Die Böden im Plangebiet weisen z.T. hohe bis sehr 

hohe Verdichtungsempfindlichkeiten auf. Eine Ver-

dichtung ist zum Schutz und zur Minderung von Be-

einträchtigungen des Bodens durch geeignete Maß-

nahmen zu vermeiden. In verdichtungsempfindlichen 

Abschnitten ist nur bei geeigneten Bodenwasserver-

hältnissen zu arbeiten. Es wird empfohlen, im Vor-

feld die Begrifflichkeit „keine Tragfähigkeit" zu de-

finieren, im Überschreitungsfall entsprechende Maß-

nahmen vorzusehen und Weisungsbefugnisse auszu-

sprechen. Baggermatten sollten vorgehalten werden. 

 

 

 

Die Ausführungen werden im Zuge von Erschlie-

ßungs- und Baumaßnahmen beachtet. 
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Folgende Hinweise sind in die Begründung sowie in 

die Planzeichnung aufzunehmen bzw. entsprechend 

abzuändern: 

 

1. Die bei den Bauarbeiten anfallenden Abfälle 

(z.B. Baustellenabfälle) unterliegen den Anfor-

derungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 

(KrWG) und sind nach den Bestimmungen der 

Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Au-

rich in der jeweils gültigen Fassung einer ord-

nungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Hierun-

ter fällt auch der bei der Baumaßnahme anfal-

lende Bodenaushub, welcher nicht am Her-

kunftsort wiederverwendet wird. 

2. Der Verbleib des Bodenaushubs, der bei Bau-

maßnahmen und der Erschließung anfällt und 

nicht am Herkunftsort wiederverwendet wird, 

ist vor Beginn der Erdarbeiten mit der Unteren 

Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkrei-

ses Aurich abzustimmen. Ggf. sind weitere Be-

probungen und Untersuchungen des Bodenma-

terials erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis Bodenschutz wird entsprechend aktuali-

siert. 
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3. Bei der Verfüllung einer Baugrube ist unbelas-

tetes Bodenmaterial einzubauen. Dies ist anzu-

nehmen, wenn es sich hierbei um natürlich an-

stehenden Boden/Sand aus dem ostfriesischen 

Raum handelt. Sollte beabsichtigt sein, ander-

weitige Bodenmaterialien zu verwenden, ist der 

Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde vor 

dem Einbau die Art, Menge und Herkunft sowie 

die Unbedenklichkeit des Materials durch Ana-

lysen nachzuweisen. 

4. Bei Hinweisen, die auf bisher unbekannte Alt-

ablagerungen auf dem Baugrundstück schließen 

lassen, ist die Untere Abfall- und Bodenschutz-

behörde des Landkreises Aurich unverzüglich in 

Kenntnis zu setzen. Die Arbeiten sind unverzüg-

lich einzustellen. 

5. Sofern es im Rahmen der Bautätigkeiten zu 

Kontaminationen des Bodens kommt, ist die 

Untere Bodenschutzbehörde des Landkreises 

Aurich unverzüglich zu informieren. Geeignete 

Maßnahmen, die ein weiteres Eindringen in den 

Boden oder die Ausbreitung von Schadstoffen 

verhindern, sind unverzüglich einzuleiten. 

6. Die im Zuge von Baumaßnahmen verdichteten 

Bodenflächen, die nach Beendigung der Maß-

nahme nicht dauerhaft versiegelt werden, sind 

durch Bodenauflockerung in der Form wieder-

herzustellen, dass natürliche Bodenfunktionen 

wieder übernommen werden können. 

7. Baubeschreibungen und Ausschreibungstexte 

für Bauleistungen sind so zu formulieren, dass 

zu Ersatzbaustoffen aufbereitete mineralische 

Abfälle, die die Anforderungen des § 7 Abs. 3 

KrWG erfüllen, gleichwertig zu Primärstoffen 

für den Einbau zugelassen und nicht diskrimi-

niert werden. 

Sofern im Rahmen von Baumaßnahmen Recyc-

lingschotter oder sonstige Ersatzbaustoffe ein-

gesetzt werden sollen, haben diese die Anforde-

rungen der Ersatzbaustoffverordnung (Ersatz-

baustoffV) zu erfüllen. Die Untere Abfall- und 

Bodenschutzbehörde des Landkreises Aurich 

behält sich vor, Nachweise anzufordern, aus de-

nen hervorgeht, dass diese Anforderungen ein-

gehalten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis Bodenschutz wird entsprechend aktuali-

siert. 
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8. Sollte ein Bodenauftrag auf landwirtschaftli-

chen Flächen beabsichtigt sein, ist Folgendes zu 

beachten: 

Ich weise darauf hin, dass ein Bodenauftrag auf 

diese nur zulässig ist, wenn die Bodenfunktion 

und dadurch die Ertragsfähigkeit nachhaltig ge-

sichert, verbessert oder wiederhergestellt wird. 

Erfüllt die Aufbringung keinen nachvollziehba-

ren Nutzen, kann diese von der zuständigen Ab-

fallbehörde als unzulässige Abfallbeseitigung 

geahndet werden. 

Ein Bodenauftrag ist in der Regel genehmi-

gungspflichtig. Die Genehmigung muss bei der 

zuständigen Baubehörde des Landkreises oder 

der kreisfreien Stadt beantragt werden. Der An-

trag wird bodenschutz-, wasser-, bau- und natur-

schutzrechtlich geprüft. Bei einer Aufbringung 

auf landwirtschaftliche Flächen sollte die Land-

wirtschaftskammer als zuständige Fachbehörde 

mit eingebunden werden. Genehmigungsfrei 

sind im Außenbereich nur Bodenaufträge unter 

300 m2 Fläche, die mit nicht mehr als 3 m Höhe 

aufgetragen werden. Die Vorgaben des Abfall- 

und Bodenschutzrechts sind unabhängig von ei-

ner Genehmigungspflicht einzuhalten. 

Geeignet ist nur Bodenmaterial, das keine bo-

denfremden mineralischen Bestandteile (z.B. 

Beton, Ziegel, Keramik) und keine Störstoffe 

(z.B. Holz, Glas, Kunststoff, Metall) enthält. Bei 

landwirtschaftlicher Folgenutzung sollen die 

Schadstoffgehalte in der durch eine Auf-/Ein-

bringung entstandenen durchwurzelbaren Bo-

denschicht 70% der Vorsorgewerte der Bundes- 

Bodenschutzverordnung (BBodSchV n.F.) nicht 

überschreiten. Vor dem Hintergrund dieser An-

forderungen sollte Bodenmaterial zur Verwer-

tung auf landwirtschaftlichen Flächen nur ange-

nommen werden, wenn die Schadlosigkeit des 

Materials durch entsprechende Prüfberichte ei-

nes akkreditieren Labors belegt wird. Die Pro-

benahme ist durch sach- und fachkundiges Per-

sonal vorzunehmen. Hinsichtlich der physikali-

schen Eigenschaften - insbesondere der Boden-

art - gilt der Grundsatz „Gleiches zu Gleichem". 

In begründeten Einzelfällen, z.B. zur Erhöhung 

der Wasserspeicherkapazität auf sandigen 

Standorten, kann von diesem Grundsatz abgewi-

chen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis Bodenschutz wird entsprechend aktuali-

siert. 
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Raumordnerischer Hinweis 

Die unter der Nr. 10 des Hinweises enthaltene 

„Wiesmoorer Liste" entspricht nicht der „Wiesmoo-

rer Liste" wie sie im Einzelhandelskonzept (S. 66) 

festgesetzt ist, sondern gibt die Liste aus der Begrün-

dung des RROP wider, die lediglich als grundsätzli-

che Orientierung für die kommunalen Einzelhandels-

konzepte dient. Die Liste ist entsprechend zu korri-

gieren. 

 

 

 

Die Liste wird entsprechend angepasst. 

Naturschutzfachlicher Hinweis 

Da die Stadt Wiesmoor über keine Baumschutzsat-

zung verfügt, sollte der vorhandene Gehölzbestand 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB im Gebiet des Bebau-

ungsplanes als zu erhalten festgesetzt werden. 

(Bäume ab 20 cm Stammdurchmesser, gemessen in 

einem Meter Höhe über der Geländeoberkante 

(GOK)). Bei Ausfall sollte an etwa gleicher Stelle 

eine Ersatzpflanzung in Form von standortheimi-

schen Bäumen (Stammumfang 14-16 cm, gemessen 

in einem Meter Höhe über GOK) erfolgen. 

 

 

Einzelbäume werden nicht festgesetzt, da keine Ein-

messungen von Baumstandorten vorliegen. Es wird 

eine textliche Festsetzung zum Erhalt bestehender 

Bäume aufgenommen. 

 

 
 

Oldenburg, den 08.11.2024 

 


